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apostolıscher Zielsetzung“ nachgetragen. Diese Inkonsequenz wirkt verwirrend,
dürfte jedoch wenıger den Herausgebern als der Entstehungsgeschichte ZUr Last
legen se1n; diese Bestimmungen wurden erst 1n allerletzter Stunde aus der geplant SC-
esenen Lex fundamentalıs Ecclesiae 1n den FE übernommen un: als 294—7297 1in
I, E tit. eingefügt. Dıie Herausgeber haben ; ohl das Beste aus der Sıtuation

gemacht, Was sıch daraus machen lıefß, WEeNN INa  } keinen unvertretbaren Zeıtverlust ın
aut nehmen wollte. Angesichts der Rolle, die das Subsidiaritätsprinzip beı den
Überlegungen des Konzıls un: beı den Arbeıten dem Gesetzbuch gespielthat, 1st beklagen, da{fß dieses heute vielfach Recht un Unrecht beru-
tene Prinzıp 1m Handbuch 1ın nıcht ganz zutreffender Weıse ANSCZORECN wird Als rel-
NC Vernunftprinzip galt ähnlıich Ww1e Denkgesetze absolut un: ohne jede Aus-
nahme oder Einschränkung. Wenn Pıus XI ‚salva auctorıtate hierarchica‘ auf die
Kırche anwendbar erklärte (260, Fn 49; vgl 468, Fn 20), 1st das keine Eınschrän-
kung, sondern iıne begriffliche Klarstellung. Der „eigenständıge theologischeGrund 50) für die Stärkung des Bischofsamtes 1St Nnur e1nNn Beispielsfall, iıne konkrete
Anwendung dieses Prinzıps; dıe wiederentdeckten Teıilkırchen wurden in die Rechte
wiedereingesetzt, dıe ihnen ach der „hierarchischen Struktur“ der Kirche als deren
Glieder 1im Verhältnis ZUur esamtkiırche un: deren höchster Autorität zukommen.
uch welche Kompetenzen der Bischofskonferenzen miıt der „sakramental grundge-legten und ekklesıial bedingten personalen Verantwortung des Dıiözesanbischots“ 51)vereinbar sınd, bestimmt sıch 1mM Sınne des Subsidiarıtätsprinzips danach, welche
1enste der Dıözesanbischot dank seiner bischöflichen Weihe und der iıhm Gebote
stehenden natürlıchen Miıttel als einzelner sowohl seinem eigenen Bıstum als uch der
Gesamtkirche ebensogut eısten vermag wI1ıe iıne höhere hierarchische Instanz, un!
WOZU der Intervention einer solchen Instanz edar, Welche konkrete Regelung die-
ser Norm besten gerecht wird, Jaßrt sıch nıcht prior1 aus dem Prinzıp ableiten,sondern 1st Gegenstand des gewıssenhaften klugen Ermessens.

Nıcht notwendig ZUr Vollständigkeit eınes „Handbuchs des Kırchenrechts“ gehörteıl VII „Kirche un Staat:; der für sıch alleın eın kurzgefaltes Handbuch des Staats-
kırchenrechts darstellt. Am Normenbestand des Staatskırchenrechts hat sıch zudem
uch Nur wenı1g geändert. Nachdem jedoch das Konzıl den VO Leo XI in Gang BC-
serizten Lernprozeiß, den Fortschritt VO der mittelalterlichen Konzeption des ‚orbis
christianus‘ MmMI1t seınen beiden Häuptern Papst un! Kaıser bıs ZUur vorbehaltlosen An-
erkennung des weltanschaulich pluralıstischen Staates ZUuU Abschluß gebracht hat,
sıeht die Kirche selbst ihr Verhältnis un: ihre Beziehungen zu Staat der der tf4aa-
tenwelt 1n Licht. Darum werden die VO  3 Listl beigesteuerten grundsätzlıchenAusführungen, ber uch die VO kompetenten Sachkennern „Länderbe-
richte“ (DDR, Osterreich, Schweiz, Frankreich, spezıell ın bezug auf Elsafß-Lothrin-
gen) bestimmt großes Interesse tinden. Das Vorwort tragt das Datum des D
1983 In wenıger als einem Jahr selt seıner Verkündung un och VOT seinem nkraft-
treten das Cu«rc Kirchenrecht in Gestalt dieses Handbuchs der Offentlichkeit vorzule-
SCn und seiın Verständnis erschließen, 1St eiıne bewunderungswürdige Leistung.Gewiß alle der doch die meılisten Miıtarbeiter den Vorarbeiten für das eue
kırchliche Gesetzbuch beteiligt un: mit dessen Werdegang vertraut, ber gab doch
uch bıs Zzu etzten Augenblick och Überraschungen. Termingerechte Ablieferungder Beıträge Sammelwerken versteht sıch heute nıcht mehr VO  — selbst. So dart INa  —
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Sten aufgehoben. ber daraus folgt nıcht einfachhin, da{fß wiederverheiratete Geschie-
dene Nu den Sakramenten der Buße, der Eucharistie un der Krankensalbung
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zugelassen werden können. Vielfach g1bt 114an eıne solche Erlaubnis Nur dann, Wenn
die entsprechenden Eheleute ine SO cohabiıtatıo traterna versuchen, Iso VErSDTIE-chen, WI1€E Bruder un Schwester leben Eınen SaAanNZ anderen Weg gyeht Kaıser in
seinem sıcher mutıigen Büchlein. Im Kap (11—24) werden die bisherigen Lösungs-versuche dargestellt. Auf der theologischen Ebene fragt INan, ob dıe Kıirche nıcht doch
die Vollmacht hat, uch vollzogene sakramentale hen autzulösen. Auft der Bırchen-
rechtlichen Ebene fragt INan, W3AasS enn überhaupt eıne sakramentale Ehe 1St un wel-
che Anforderungen INa  —$ deren Vollzug stellen mMu: Auf der pastoralen Ebene
untersucht INan, welchen Umständen wıederverheiratete Geschiedene den
Sakramenten zugelassen werden können. Im Kap (25—45) geht der Vert VO der
Ehelehre des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls aus, die in der Ehe einen Bund sıeht:
eine Lebensgemeinschaft, dıe ‚War Jurıdiısche Aspekte hat, ber nıcht auf eın Rechts-
verhältnis beschränkt werden kann stellt sıch in die Tradition derer, die ın der Un-
autflöslichkeit eın Wesenskennzeichen der Ehe sehen, das uch der Ehe zwıschen
Ungetauften zugesprochen werden mu{fß Dies begründet miıt einem 1Nnweıls dar-
auf, da{fßs sıch hier eiıne zeichenhafte Darstellung des Bundes (Gottes mı1t seiınemVolk und eıne personale Lebenseinheıt un! nıcht blofß eın Rechtsverhältnis
handelt. Freilich mMUu: eingeschränkt werden: Obwohl die Unauflöslichkeit jeder Ehe

verteidigen ISt, galt einerseıits der Verweıls auf den Bund (Gottes miıt seinem olk
NUur für die Glaubenden, Uun: 1St andererseits eine personale Lebenstorm möglıch, die
ın sıch autflösbar 1St. Man denke die Gelübde VO  — Ordensleuten. Im Kap Auf-lösung der Zerstörung der Ehe?) wird des näheren untersucht, W as Auflösungder Ehe verstehen 1st (46—59) Dabei parallelısıert die Zerrüttung der PErSONa-len Lebenseinheit un: dıe Zerstörung der Ehe be]l dem Tod eıines Partners. Der gyrofßeUnterschied hegt natürlıch darın, da beı der Zerrüttung der Lebenseinheit Wieder-
herstellung 1Im Prinzıp och möglich ISt, während 1€eS8 beim Sterben eines Partners
ausgeschlossen 1St Di1e Zerrüttung kann ber derartige Formen annehmen, dafß s$1e
fast ebenso definitiv wiırd; Wenn dıe Ehe zıvıl geschieden ISt. Aus diesen Überle-
SUNgCNH zıeht 1m Kap (Neue Ehe ach Zerstörung einer Ehe als personaler ebenseinheit) die Folgerung 60—104) Dıiıe Möglıichkeit, wıiederverheiratete Geschie-
ene den Sakramenten zuzulassen, hängt VO der sıttlıchen, nıcht der kirchen-
rechtlichen Beurteilung der zweıten Ehe ab (Kırchenrechtlich gesehen 1sSt diese
zweıte Ehe ungültıg.) Es kann se1n, da{fß der Betroffene der Überzeugung ISst, da:
ter den besonderen Umständen seiıner Lebensverhältnisse das Eıngehen der Fortset-
Z  -} der zweıten Ehe sıttlıch korrekt 1St. Für diese Sıtuation wiırd der tolgende Vor-
schlag gemacht: „Wenn dıe ungültıge Ehe, die e1in Geschiedener miıt einem anderen
Partner eingeht der eingegangen 1St, esonderen Umständen S! des
Glaubens der Betrottenen ausdrücklich als Putatiıvehe anerkannt der uch NUu still-
schweigend WI1Ie eine solche behandelt werden kann, kann diese Ehe miı1t dem Datum
der bürgerlichen Eheschließung ın eın gesondertes Verzeichnis eım Ptarramt des
Wohnsitzes der Partner dieser Ehe eingetragen werden. Durch diesen Rechts-
akt wird einerseıts klargestellt, da{ß sıch nıcht iıne gültige, sondern eine
gültige Ehe (Putativehe) handelt; andererseits wiırd dadurch anerkannt, da{ß die Ehe-
schließung bzw. das eheliche Leben diesen Umständen den Partnern nıcht als
schwere sıttlıche Schuld anzurechnen 1St un! sS1e daher ZUuU Empfang der Sakramente
der Buße, der Eucharistie un! der Krankensalbung zuzulassen siınd“ Dieser
Vorschlag des anerkannten Regensburger Kanonisten 1St mutıg, für dıe Seelsorge hilf-
reich und VO der Gesamtdarstellung des Buches her gesehen folgerichtig. Den-
och Hat nıcht sehr die subjektiven Verhältnisse der Betroffenen) 1m Auge?Anders ausgedrückt: Ist schon hinlänglich klar, Was Unauflöslichkeit der Ehe eigent-ıch meınt? Eın paar wahllos formulierte Fragen: Ist das Scheidungsverbot Jesu iıne
lex inhabilitans, die handeln dem Menschen das rechtliche Vermögen fehlt,der ber ine lex moralıs, welche handeln dem Menschen die sıttliche Be-
rechtigung tehlt? Weıter: Woher kommen die 5oß. Unzuchtsklauseln beı Matthäus
und das Privilegium Paulinum? Ferner: Wıe soll INnNan die Tradıtion der Ostkirche VOI-
stehen, welche seıt dem 4. Jh miıt Berufung auf Matthäus uch den Ehebruch als
Scheidungsgrund anerkennt? Schließlich: Warum definijert das Irıdentinum (DS
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die Unautlöslichkeit unerhört vorsichtig, Ja verschlüsselt? Und endlich: Ist

die Ratıo theologica für die Unauflöslichkeit der Ehe innerlic! kohärent un durch-
schlagend? Bedenkt I1Nan all diese Fragen, wiırd INa verstehen, WAaTrTum der Rezen-
sENT meınt, der Versuch VO Kaıser se1l Nnur iıne Etappe auf dem Weg einer endgül-tigen Lösung des anstehenden Problems. SEBOTT S}

MINNERATH, ROLAND, L’Eglise el les Etats concordataires (1846—-1981). La souveraınıte
spiırıtuelle. Preface de Jean Gaudemet. Parıs: du cerf 1983 510
Dıieses Werk des Vf£.s steht in ENSStEM Zusammenhang mıiıt seiınem eın Jahr früher

erschıenenen un: 1er bereıts gewürdıgten Werk „Le droıt de l’Eglise lıberte du
syllabus atıcan HS |1984] 316—317). Hatte dort dargestellt, W1€e die
Kırche 1n der Zeıt VO Syllabus bıs ZU Vatıkanıschen Konzıil iıhr Verständnis VO
ihrem Verhältnis ZUuU Staat un! folgerecht die Begründung ihres Anspruchs auf völ-
lıge Unabhängigkeit VO' ihm auf eiıne eue Grundlage gestellt hat, erganzt un
vertieft das hıer, indem den Begriff der ‚spiırıtuellen Souveränıität“ enttaltet un
deren Verhältnis der den Staaten eıgenen Souveränıiıtät SCHNAUCFK untersucht. Wıe
ın dem trüheren Werk die Rechte der Kirche nıcht mıiıt dem 1U  am dem Glauben zugang-lıchen Argument, da{fß die katholische Religion dıe einZ1g wahre Relıgion ISt, begrün-det, S1e vielmehr aus dem allgemeın anerkannten Prinzıp der Religionsfreiheit herge-leitet hatte, StUtzt hıer die spırıtuelle Souveränıtät der Kırche nıcht auf deren
göttliche Stiftung, sondern schlicht darauf, da: die katholische Weltkirche für jeder-
INann erkennbar „Subjekt internationalen Rechtes“ 1St un In dieser Hınsıcht den
Staaten gleichsteht. Das 1St unbestreitbar eıne konsequente Konzeption, un unsere
heutigen Staaten, dıe sıch selbst immer noch als SOuveran ansehen un: als SOuveran
gebärden, müßten s1e sıch gelten lassen. An Hand der 1m gyleichen Zeıtraum
un: darüber hinaus (1846—1981) geschlossenen Konkordate belegt der Vft Ww1e€e die
Kırche bemüht SCWESCH ISt, diese Konzeption geltend machen, un: INnWI1IeWweIlt
ihr gelungen ISt, s1e durchzusetzen.

Der Hauptteıl 43—207) klärt, iın welchem Inn die Eigenschaft, internationales
Rechtssubjekt seın, der Weltkirche als solcher, dem Stuhl un: dem seIit 1929
bestehenden Vatıkanstaat zukommt un: welchen Platz die Konkordate dieses Zeıt-

der Kırche 1n den verschiedenartigen staatlıchen Gebilden (darunter uch ka-
tholische un:! islamısche Glaubensstaaten) zuerkennen, mıiıt denen die Kırche kontra-
hiert. Im Hauptteıl (209 bıs 419) werden die einzelnen, der Kırche zugesichertenFreiheiten un die VO ihr akzeptierten Bındungen untersucht, beginnend mıiıt der
Freiheit, irdische Güter haben un! darüber verfügen, anschließend die Freiheıt,sıch organısieren und glıedern, die Freıiheıt, ihre Angelegenheıten selbständig,d.ı hne staatlıche Bevormundung der Einmischung, regeln, iınsbesondere ihre
Amter (Bıschofsstühle!) freı besetzen, un besonders interessant die Al>
ten ICI mixtae“ (Angelegenheiten gemeiınsamen Interesses, wörtlich „gemischte” An-
gelegenheiten), d.ı Ehe und Schule Diese beiden Gegenstände würden, kündigtder Vf. selbst Al Überraschungen bringen, un dem 1St 1n der Tat Während al-
len vorgenannten Sachbereichen die Cu«c Argumentationsweilse, mındestens uts
Ganze gesehen, sıch als erfolgreich erweılst un der Kirche erweıterten Freiheiten
verhilft, nötiıgt S1e 88 diesen Bereichen die Kıirche dazu, auf trüher als unverzıchtbar
angesehene Ansprüche verzichten, namentlich 1mM Schulbereich auf die öffentli-
che (d. ı VO Staat eingerichtete) Kontessionsschule. Dieser Verzicht Mag wenıgerschwer tallen, nachdem die Schule heute ıhre erzieherische Prägekraft mehr und
mehr miıt anderen „Mıiıt”-Erziehern, namentlıch den 5Soß „Medien“, teılen mufß;
grundsätzlich entscheidend ber ISt, da{ß die Kırche heute autf Grund des Prinzıps der
Religionsfreiheit die freie Entscheidung der Eltern höher einstuft. Angesichts des
bei uns bestehenden lebhaften Streıites ber ınn un: 1e1 des Religionsunterrichts in
den öffentlichen (sıc!) Schulen verlohnt sıch SCHAUCTC zuzusehen, welches Verständ-
Nn1s davon die Kıirche selbst In ihren Jüngsten konkordatären Vereinbarungen CT-
kennen 21Dt; cehe ich recht, dann tindet der vielbefehdete einschlägige eschlu: der
Würzburger Synode darın ine starke Deckung; das 1St ıIn der Tat überraschend. Nur
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